
Frau Orti von Havranek: 

In der Zeitung „Blick aktuell“ stand, dass sich der VHS-Fehlbetrag seit Jahr 2009 auf 
rund 69.000 € beläuft. Dieser Fehlbetrag soll durch eine Sonderumlage der 

Kommunen im laufenden Haushalt beglichen werden.  

Mit welcher Summe belastet dies den städt. Haushalt? 

 

Antwort der Verwaltung: 

Die Bilanz der VHS wies zum 31.12.2012 unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Forderungen eine Forderung in Höhe von 1.406.558,82 € gegenüber den 

Verbandsmitgliedern (Stadt Meckenheim, Stadt Rheinbach und Gemeinde Swisttal) 

aus. Dieser Betrag ergab sich aus der Differenz der Bilanzsumme auf der Passiv- 

und der Aktivseite. In diesem Betrag ist der Jahresfehlbetrag der VHS des Jahres 

2012 in Höhe von 56.022,64 € bereits enthalten.  
 

Durch diese aktivierte Forderung wird der Ausweis eines nicht durch Eigenkapital 

gedeckten Fehlbetrages beim VHS-Zweckverband vermieden. Diese Forderung 

wurde den Verbandsmitgliedern gestundet; ist aber in den jeweiligen 

Jahresabschlüssen unter der Bilanzposition „sonstige Verbindlichkeiten“ 
auszuweisen. 

 

Im Jahresabschluss der Stadt Meckenheim zum 31.12.2013 wurde der auf die Stadt 

Meckenheim anteilig entfallende Jahresfehlbetrag bereits berücksichtigt, so dass der 

Anteil des gestundeten Betrages der Stadt Meckenheim im Jahresabschluss zum 
31.12.2013 (seit der Eröffnungsbilanz der VHS bis einschließlich des 

Jahresabschlusses zum 31.12.2012) in Höhe von insgesamt 442.783,96 € in der 

Bilanz der Stadt unter „sonstige Verbindlichkeiten“ berücksichtigt wurde.  

 

Da bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Meckenheim zum 

31.12.2014 keine weiteren Erkenntnisse vorlagen, wurde der gestundete Betrag in 
Höhe von 442.783,96 € unverändert in der Bilanzposition „sonstige 

Verbindlichkeiten“ beibehalten und belastet damit den Jahresabschluss zum 

31.12.2014. 


